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1. Anwendungsbereich 

Benutzung der innerbetrieblichen Verkehrswege auf dem Werksgelände 

2. Gefahren für Mensch und Umwelt 

 

Bodenbeschaffenheit / Gleise 
• Stolpern 
• Ausrutschen 
• Abstürzen von der Rampe 
• Umknicken 
• Hinfallen 
• Überfahren/ angefahren werden auf dem Werksgelände 
• Von herabfallenden Transportboxen getroffen werden 

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

 

 

 

• Ausgebaute Verkehrswege benutzen 
• An Treppen Handlauf greifen, Stufen nicht überspringen, nicht vollpackt Treppen nutzen,  

nicht abkürzen. 
• Wege nicht mit Material verstellen und keine Gegenstände liegen lassen (Schläuche, Werkzeuge, 

Steine usw. aufräumen). 
• Im Wege herumliegendes Material entfernen, auch wenn es von anderen liegenlassen wurde. 

Regelmäßig reinigen und aufräumen. 
• Fluchtwege immer freihalten. 
• Feuerlöscheinrichtungen nicht verstellen 
• Verkehrsregelungen und Kennzeichnungen beachten. 
• Nur Laufwege (Fußwege) benutzen. 
• Transportwagen ausschließlich schieben, kein ziehen oder seitliches nebenlaufen. 
• Langsames und vorsichtiges Überfahren der Gleise mit dem Transportwagen. 
• Vor dem Herantreten an Fahrzeuge Blickkontakt zum Fahrer aufnahmen und warten bis das 

Fahrzeug weg. 
• Wege nur bei ausreichender Beleuchtung nutzen 
• Tätigkeit Organisation bei schlechten Witterungsverhältnissen / Kommunikation mit dem Kunden. 
• Außerhalb der Gebäude auf den Laufwegen ist mindestens eine Warnschutzweste Klasse 2  

zu tragen. 

4. Verhalten bei Störungen und im Brandfall Notruf: 112 

 • Sollten Mängel Beschädigungen Glätte/ Schnee/ Wasserpfützen an Verkehrswegen festgestellt 
werden, ist der Vorgesetzte zu verständigen und den Kunde zum Beseitigen zu informieren. 

5. Erste Hilfe Notruf: 112 

 

• Unfallstelle sichern. 
• Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen. 
• Verletzten betreuen. 
• Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. 
• Durchgangsarzt, Ersthelfer, Rettungsdienst (siehe aushangpflichtige Information) 

6. Instandhaltung und Entsorgung 

• Verkehrswege sind regelmäßig zu überprüfen, zu säubern und instand zu halten. 


